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§ 1 ANWENDUNGSBEREICH, BEGRIFFSBESTIMMUNGEN
(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln die Belieferung eines Kunden durch die 
ZVO Energie GmbH, Wagrienring 3-13, 23730 Sierksdorf, nachstehend auch Lieferant genannt, 
mit elektrischer Energie für die vom Kunden angegebene Lieferstelle außerhalb der Grund- und 
Ersatzversorgung im Rahmen eines SonderVertrags, dessen Bestandteil sie sind.

(2) Voraussetzung für die Belieferung ist ein Jahresstromverbrauch des Kunden unter 100.000 
Kilowattstunden (kWh) pro Lieferstelle sowie die Messung mittels einer konventionellen Mess-
einrichtung oder einer modernen Messeinrichtung. Die Belieferung von Reservestromanlagen, 
von Elektro-Speicherheizungen und von Wärmepumpen ist ausgeschlossen. Im Falle der Be-
lieferung von Gewerbekunden ist zudem die Belieferung von Lieferstellen mit registrierender 
Lastgangmessung unabhängig vom Jahresstromverbrauch ausgeschlossen.

(3) Haushaltskunden sind Letztverbraucher, die die elektrische Energie überwiegend für den 
Eigenverbrauch im Haushalt kaufen. Gewerbekunden sind Letztverbraucher, die die elektrische 
Energie überwiegend für den Eigenverbrauch für berufliche, landwirtschaftliche oder gewerb-
liche Zwecke kaufen.

(4) Direktstrom setzt sich zusammen aus Strom aus einem Blockheizkraftwerk (BHKW) oder 
einer Photovoltaikanlage und im Fall des übersteigenden Bedarfs oder anderweitiger Nichtver-
fügbarkeit von Strom aus dem BHKW oder aus der Photovoltaikanlage aus Zusatzstrom.

(5) Zusatzstrom ist Strom, der aus dem Netz der allgemeinen Versorgung stammt.

§ 2 ZUSTANDEKOMMEN DES VERTRAGS, LIEFERBEGINN, LAUFZEIT, UMZUG
(1) Der Kunde unterbreitet dem Lieferanten durch Übermittlung des ausgefüllten Auftrags ein 
Angebot auf Abschluss des Vertrags. Der Vertrag kommt durch Annahmeerklärung des Liefe-
ranten zustande. Für die Bindung des Kunden an das Angebot gilt § 147 Abs. 2 BGB unter Be-
rücksichtigung der geltenden Vorschriften zum Lieferantenwechsel. Die Lieferung beginnt zum 
nächstmöglichen Termin, bei Neueinzug frühestens zum gewünschten Lieferbeginn. Der Liefer-
beginn wird dem Kunden in Textform mitgeteilt. Der Lieferant behält sich vor, den Abschluss 
des Vertrags mit dem Kunden abzulehnen. 

(2) Der Vertrag hat eine Erstvertragslaufzeit von 12 Monaten (Erstvertragslaufzeit), beginnend 
mit dem in der Vertragsbestätigung genannten Lieferbeginn. Während der Erstvertragslaufzeit 
kann der Vertrag von keiner Vertragspartei ordentlich gekündigt werden. Nach Ablauf der Erst-
vertragslaufzeit verlängert sich der Vertrag auf unbestimmte Zeit, wenn er nicht einen Monat 
vor Ablauf gekündigt wird. 

(3) Bei einem Wohnsitzwechsel ist der Kunde abweichend von Abs. 2 berechtigt, den Vertrag 
mit zweiwöchiger Frist auf das Ende eines Kalendermonats zu kündigen. Im Falle einer umzugs-
bedingten Kündigung informiert der Kunde den Lieferanten insbesondere über das Datum des 
Auszuges sowie seine neue Rechnungsanschrift. Unterbleibt die Information des Kunden über 
seinen Umzug nach Satz 2 aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, und wird dem Liefe-
ranten die Tatsache des Umzugs auch sonst nicht bekannt, ist der Kunde verpflichtet, weitere 
Entnahmen an seiner bisherigen Entnahmestelle, für die der Lieferant gegenüber dem örtlichen 
Netzbetreiber einstehen muss und für die er von keinem anderen Kunden zu fordern berechtigt 
ist, nach den Preises des Vertrags zu vergüten.

(4) Ist der Kunde Haushaltskunde im Sinne von § 3 Nr. 22 EnWG (Letztverbraucher, der Ener-
gie überwiegend für den Eigenverbrauch im Haushalt oder für den einen Jahresverbrauch von 
10.000 Kilowattstunden nicht übersteigenden Eigenverbrauch für berufliche, landwirtschaft-
liche oder gewerbliche Zwecke kauft), gilt abweichend von 3.3. folgende Regelung: Bei einem 
Wohnsitzwechsel des Kunden ist sowohl der Kunde als auch ZVO abweichend von Ziffer 3.2 
berechtigt, den Vertrag mit einer Frist von sechs Wochen außerordentlich zu kündigen. Die 
Kündigung kann mit Wirkung zum Zeitpunkt des Auszugs oder mit Wirkung zu einem späteren 
Zeitpunkt erklärt werden. Die Sätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn ZVO dem Kunden 
binnen zwei Wochen nach Erhalt der Kündigung in Textform eine Fortsetzung des Vertrags an 
dessen neuem Wohnsitz zu den bisherigen Vertragsbedingungen anbietet und die Belieferung 
an der neuen Entnahmestelle möglich ist. Zu diesem Zwecke hat der Kunde im Falle der Kün-
digung gemäß Satz 1 ZVO in seiner außerordentlichen Kündigung seine zukünftige Anschrift 
oder eine zur Bezeichnung seiner zukünftigen Entnahmestelle verwendete Identifikationsnum-
mer mitzuteilen.

(5) Die Kündigung bedarf der Textform. Der Lieferant soll eine Kündigung des Kunden unver-
züglich nach Eingang in Textform bestätigen. 

(6) Der Lieferant darf keine gesonderten Entgelte für den Fall einer Kündigung des Vertrags, 
insbesondere wegen eines Wechsels des Lieferanten, verlangen. 

§ 3 STROMPREIS
(1) Der Kunde verpflichtet sich, die zur Verfügung gestellte und abgenommene elektrische 
Energie zu bezahlen.

(2) Der vom Kunden zu zahlende Strompreis ergibt sich zunächst aus den bei Vertragsschluss 
vereinbarten Preisen. Kommt es nach Vertragsschluss zu einer auf § 5 gestützten Preisände-
rung, so tritt der mitgeteilte zukünftig geltende Preis an die Stelle des zuvor vereinbarten Prei-
ses. Der Kunde kann darüber hinaus die jeweils aktuellen Preise telefonisch bei dem Lieferanten 
erfragen.

(3) Die Preise für private Kunden (natürliche Personen, die die elektrische Energie für private 
Zwecke benötigen oder nutzen) verstehen sich einschließlich Steuern (Strom- und Umsatzsteu-
er). Die Preise für gewerblich tätige Kunden (Personen, die die elektrische Energie für gewerb-
liche Zwecke benötigen oder nutzen) verstehen sich einschließlich Stromsteuer und zuzüglich 
Umsatzsteuer.

§ 4 BEDARFSDECKUNG, ART DER VERSORGUNG
(1) Der Kunde ist für die Dauer des StromlieferVertrags verpflichtet, seinen gesamten leitungs-
gebundenen Elektrizitätsbedarf aus den Elektrizitätslieferungen des Lieferanten zu decken. 
Ausgenommen ist die Bedarfsdeckung durch Eigenanlagen, die ausschließlich der Sicherstel-
lung des Elektrizitätsbedarfes bei Aussetzen der Versorgung dienen (Notstromaggregate). Not-
stromaggregate dürfen außerhalb ihrer eigentlichen Bestimmung nicht mehr als 10 Stunden 
monatlich zur Erprobung betrieben werden.

(2) Welche Stromart (Drehstrom oder Wechselstrom) und Spannungsart für das Vertragsver-
hältnis maßgebend sein sollen, ergibt sich aus der Stromart und Spannung des jeweiligen Elek-
trizitätsversorgungsnetzes der allgemeinen Versorgung, an das die Anlage, über die der Kunde 
Strom entnimmt, angeschlossen ist.

§ 5 PREISÄNDERUNGEN
(1) Im Strompreis sind die folgenden Kosten enthalten: die Umsatzsteuer, die Stromsteuer, 
die jeweils an die Netzbetreiber bzw. den Messstellenbetreiber zu entrichtenden Entgelte und 
Umlagen (zum Beispiel Netzentgelte, Entgelte für den Messstellenbetrieb, Messung und Ab-
rechnung, Konzessionsabgaben, Umlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG-Umla-
ge), Umlage nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWK-Umlage), Umlage nach § 19 Abs. 
2 StromNEV (§ 19 StromNEV-Umlage), Umlage nach § 17 f EnWG (Offshore-Haftungsumlage) 
und Umlage nach § 18 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten (Umlage für abschaltbare Las-
ten) sowie die Beschaffungs- und Vertriebskosten einschließlich der Kosten für die Abrechnung.

(2) Preisänderungen durch den Lieferanten erfolgen im Wege der einseitigen Leistungsbestim-
mung in Ausübung billigen Ermessens nach § 315 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). Bei 
der einseitigen Leistungsbestimmung durch den Lieferanten sind ausschließlich Änderungen 
der Kosten zu berücksichtigen, die für die Preisermittlung nach Abs. 1 maßgeblich sind. Der Lie-
ferant ist bei Kostensteigerungen berechtigt, bei Kostensenkungen verpflichtet, eine Preisände-
rung durchzuführen. Bei der Preisermittlung ist der Lieferant verpflichtet, Kostensteigerungen 
nur unter Ansatz gegenläufiger Kostensenkungen zu berücksichtigen und eine Saldierung von 
Kostensteigerungen und Kostensenkungen vorzunehmen. 

(3) Der Lieferant nimmt mindestens alle zwölf Monate eine Überprüfung der Kostenentwick-
lung vor. Der Lieferant hat den Umfang und den Zeitpunkt einer Preisänderung so zu bestim-
men, dass Kostensenkungen nach denselben betriebswirtschaftlichen Maßstäben Rechnung 
getragen wird wie Kostenerhöhungen. Insbesondere darf der Lieferant Kostensenkungen nicht 
später weitergeben als Kostensteigerungen. 

(4) Änderungen der Preise werden erst nach brieflicher Mitteilung an den Kunden wirksam, die 
mindestens sechs Wochen vor der beabsichtigten Änderung erfolgen muss. 

(5) Ändert der Lieferant die Preise, so hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Preisänderung zu kündigen. 
Hierauf wird der Lieferant den Kunden in der brieflichen Mitteilung über die bevorstehende 
Änderung ausdrücklich hinweisen. Die Kündigung bedarf der Textform. Der Lieferant soll die 
Kündigung unverzüglich nach Eingang in Textform bestätigen. Das Recht zur ordentlichen Kün-
digung nach § 2 Abs. 2 bleibt unberührt. 

(6) Abweichend von den vorstehenden Abs. 2 bis 5 werden Änderungen der Umsatzsteuer 
gemäß Umsatzsteuergesetz ohne Ankündigung und ohne das Recht des Kunden, den Vertrag 
fristlos zu kündigen, an den Kunden weitergegeben. 

(7) Abs. 2 bis 5 gelten auch, soweit künftig neue Steuern, Abgaben oder sonstige staatlich ver-
anlasste, die Beschaffung, Gewinnung, Erzeugung, Speicherung, Netznutzung (Übertragung 
und Verteilung) oder den Verbrauch von elektrischer Energie betreffende Mehrbelastungen 
oder Entlastungen wirksam werden.
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 § 6 UMFANG DER STROMLIEFERUNG, VERSORGUNGSSTÖRUNG

(1) Der Lieferant ist im Interesse des Kunden verpflichtet, die für die Durchführung der Strom-
lieferung erforderlichen Verträge mit Netzbetreibern und Messstellenbetreibern abzuschließen. 
Er hat die ihm möglichen Maßnahmen zu treffen, um dem Kunden am Ende des Netzanschlus-
ses, zu dessen Nutzung der Kunde nach der Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) 
berechtigt ist, zu den Preisen und Bedingungen dieses Vertrags Elektrizität zur Verfügung zu 
stellen. Die Elektrizität wird im Rahmen dieses Vertrags für die Zwecke des Letztverbrauchs 
geliefert.

(2) Der Lieferant ist verpflichtet, den Elektrizitätsbedarf des Kunden im Rahmen dieses Ver-
trags zu befriedigen und für die Dauer des Vertrags im vertraglich vorgesehenen Umfang nach 
Maßgabe des Abs. 1 jederzeit Elektrizität zur Verfügung zu stellen. Dies gilt nicht, 
1. soweit die Bedingungen dieses Vertrags zeitliche Beschränkungen vorsehen,
2. soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und die Anschlussnutzung nach § 
17 NAV oder § 24 Abs. 1, 2 und 5 NAV unterbrochen hat oder
3. soweit und solange der Lieferant an der Erzeugung, dem Bezug oder der vertragsgemäßen 
Lieferung von Elektrizität durch höhere Gewalt oder sonstige Umstände, deren Beseitigung ihm 
nicht möglich ist oder wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann, gehindert ist.

(3) Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Elektrizitätsversorgung ist, 
soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses 
handelt, der Lieferant von der Leistungspflicht befreit. Satz 1 gilt nicht, soweit die Unterbre-
chung auf nicht berechtigten Maßnahmen des Lieferanten nach § 19 beruht. Der Lieferant ist 
verpflichtet, dem Kunden auf Verlangen unverzüglich über die mit der Schadensverursachung 
durch den Netzbetreiber zusammenhängenden Tatsachen Auskunft zu geben, soweit sie ihm 
bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können.

(4) Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Elektrizitätsversorgung als 
Folge einer Störung des Netzanschlusses gemäß Abs. 3 Satz 1 können dem Kunden nach den 
gesetzlichen Vorschriften Ansprüche gegen den Netzbetreiber, an dessen Netz die Verbrauchs-
stelle des Kunden angeschlos¬sen ist, zustehen.

§ 7 ERWEITERUNG UND ÄNDERUNG DER KUNDENANLAGE UND 
VERBRAUCHSGERÄTEN; MITTEILUNGSPFLICHTEN

Erweiterungen und Änderungen der Kundenanlage sowie die Verwendung zusätzlicher Ver-
brauchsgeräte sind dem Lieferanten unverzüglich in Textform mitzuteilen, soweit sich dadurch 
preisliche Bemessungsgrößen ändern.

§ 8 MESSEINRICHTUNGEN

(1) Die vom Lieferanten gelieferte Elektrizität wird durch die Messeinrichtungen nach den Vor-
schriften des Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG) festgestellt. Der Kunde ist damit einverstan-
den, dass der Messstellenbetrieb durch den Lieferanten ausgeführt wird und verzichtet aus-
drücklich darauf, einen anderen Dritten damit zu beauftragen. Die Anwendung des § 5 MsbG ist 
insofern ausgeschlossen.

(2) Der Lieferant ist verpflichtet, auf Verlangen des Kunden jederzeit eine Nachprüfung der 
Messeinrichtungen durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne 
des § 40 Abs. 3 des Mess- und Eichgesetzes beim Messstellenbetreiber zu veranlassen. Stellt 
der Kunde den Antrag auf Prüfung nicht bei dem Lieferanten, so hat er diesen zugleich mit der 
Antragstellung zu benachrichtigen. Die Kosten der Prüfung fallen dem Lieferanten zur Last, 
falls die Abweichung die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen überschreitet, sonst dem Kunden.

(3) Erhält der Kunde eine moderne Messeinrichtung im Sinne des § 2 Nr. 15 MsbG und stellt 
der Messstellenbetreiber dem Lieferanten hierfür andere Entgelte für den Messstellenbetrieb in 
Rechnung, kann der Lieferant diese an den Kunden in entsprechender Anwendung von § 5 Abs. 
2 bis 5 weitergeben.

§ 9 ZUTRITTSRECHT

Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis versehenen Beauf-
tragten des Netzbetreibers, des Messstellenbetreibers oder des Lieferanten den Zutritt zu sei-
nem Grundstück und zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies zur Ermittlung preislicher 
Bemessungsgrundlagen oder zur Ablesung der Messeinrichtungen nach § 11 erforderlich ist. 
Die Benachrichtigung kann durch Mitteilung an den jeweiligen Kunden oder durch Aushang an 
oder im jeweiligen Haus erfolgen. Sie muss mindestens eine Woche vor dem Betretungstermin 
erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten. Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, 
dass die Messeinrichtungen zugänglich sind.

§ 10 VERTRAGSSTRAFE
(1) Verbraucht der Kunde Elektrizität unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung 
der Messeinrichtungen oder nach Unterbrechung der Versorgung, so ist der Lieferant be-
rechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist für die Dauer des unbefugten Gebrauchs, 
längstens aber für sechs Monate auf der Grundlage einer täglichen Nutzung der unbefugt ver-
wendeten Verbrauchsgeräte von bis zu zehn Stunden nach dem für den Kunden geltenden Preis 
zu berechnen.

(2) Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde vorsätzlich oder grob fahr-
lässig die Verpflichtung verletzt, die zur Preisbildung erforderlichen Angaben zu machen. Die 
Vertragsstrafe beträgt das Zweifache des Betrages, den der Kunde bei Erfüllung seiner Verpflich-
tung nach dem für ihn geltenden Preis zusätzlich zu zahlen gehabt hätte. Sie darf längstens für 
einen Zeitraum von sechs Monaten verlangt werden.

(3) Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der Beginn der Mitteilungspflicht nicht fest-
zustellen, so kann die Vertragsstrafe in entsprechender Anwendung der Abs. 1 und 2 für einen 
geschätzten Zeitraum, der längstens sechs Monate betragen darf, erhoben werden.

§ 11 ABLESUNG
(1) Der Lieferant ist berechtigt, für Zwecke der Abrechnung die Ablesedaten zu verwenden, die 
er als Messstellenbetreiber oder von dem die Messung durchführenden Dritten erhalten hat.

(2) Der Lieferant kann die Messeinrichtungen selbst ablesen oder verlangen, dass diese vom 
Kunden abgelesen werden, wenn dies zum Zwecke einer Abrechnung, anlässlich eines Lieferan-
tenwechsels oder bei einem berechtigten Interesse des Lieferanten an einer Überprüfung der 
Ablesung erfolgt. Der Kunde kann einer Selbstablesung im Einzelfall widersprechen, wenn ihm 
diese nicht zumutbar ist. Der Lieferant darf bei einem berechtigten Widerspruch nach Satz 2 für 
eine eigene Ablesung kein gesondertes Entgelt verlangen. 

(3) Der Lieferant kann den Verbrauch auf der Grundlage der letzten Ablesung oder bei Neu-
kunden nach dem Verbrauch vergleichbarer Kunden unter angemessener Berücksichtigung der 
tatsächlichen Verhältnisse rechnerisch ermitteln, wenn der Beauftragte des Netzbetreibers, des 
Messstellenbetreibers oder des Lieferanten das Grundstück und die Räume des Kunden nicht 
zum Zweck der Ablesung betreten kann oder der Kunde eine vereinbarte Selbstablesung nicht 
oder verspätet vornimmt.

§ 12 ABRECHNUNG
(1) Der Lieferant rechnet den Verbrauch der elektrischen Energie in der Regel einmal jährlich 
ab, spätestens sechs Wochen nach Beendigung des abzurechnenden Zeitraums. Bei von der 
jährlichen Abrechnung abweichender Rechnungsstellung gelten vorrangig die mit dem Kunden 
separat vereinbarten Bedingungen. Spätestens sechs Wochen nach Beendigung des Vertrags 
erhält der Kunde eine Abschlussrechnung. 

(2) Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraums die verbrauchsabhängigen Preise, so 
wird der für die neuen Preise maßgebliche Verbrauch zeitanteilig berechnet; jahreszeitliche Ver-
brauchsschwankungen sind auf der Grundlage von Erfahrungswerten für vergleichbare Kunden 
angemessen zu berücksichtigen. Entsprechendes gilt bei Änderung des Umsatzsteuersatzes 
und erlösabhängiger Abgabensätze.

(3) Sofern der Kunde abweichend von Abs. 1 eine monatliche, vierteljährliche oder halbjähr-
liche Abrechnung wünscht, bedarf es hierfür des Abschlusses eines gesonderten Vertrags.

§ 13 ABSCHLAGSZAHLUNGEN, BEZAHLUNG
(1) Wird der Verbrauch für mehrere Monate abgerechnet, so kann der Lieferant für die nach der 
letzten Abrechnung verbrauchte Elektrizität eine Abschlagszahlung verlangen. Diese ist anteilig 
für den Zeitraum der Abschlagszahlung entsprechend dem Verbrauch im zuletzt abgerechne-
ten Zeitraum zu berechnen. Ist eine solche Berechnung nicht möglich, so bemisst sich die 
Abschlagszahlung nach dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der 
Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies angemessen zu berück-
sichtigen.

(2) Ändern sich die Preise, so können die nach der Preisänderung anfallenden Abschlagszah-
lungen mit dem Vomhundertsatz der Preisänderung entsprechend angepasst werden.

(3) Ergibt sich aus der Abrechnung für den Kunden ein Guthaben, ist dieses vom Lieferanten 
vollständig mit der nächsten Abschlagsforderung zu verrechnen oder binnen zwei Wochen aus-
zuzahlen. Guthaben, die aus einer Abschlussrechnung folgen, werden dem Kunden binnen zwei 
Wochen ausgezahlt.

(4) Der Kunde kann Zahlungen per Überweisung oder per Erteilung eines SEPA-Lastschrift-
mandats leisten. Eventuell entstehende Guthaben wird der Lieferant auf das vom Kunden an-
gegebene Konto erstatten.
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§ 14 VORAUSZAHLUNGEN
(1) Der Lieferant ist berechtigt, für den Elektrizitätsverbrauch eines Abrechnungszeitraums 
Vorauszahlung zu verlangen, wenn nach den Umständen des Einzelfalles Grund zu der An-
nahme besteht, dass der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig 
nachkommt.
Bei Verlangen einer Vorauszahlung ist der Kunde hierüber ausdrücklich und in verständlicher 
Form zu unterrichten. Hierbei sind mindestens der Beginn, die Höhe und die Gründe der Vor-
auszahlung sowie die Voraussetzungen für ihren Wegfall anzugeben.

(2) Die Vorauszahlung bemisst sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungs-
zeitraums oder dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde 
glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies angemessen zu berücksich-
tigen. Erstreckt sich der Abrechnungszeitraum über mehrere Monate und erhebt der Lieferant 
Abschlagszahlungen, so kann er die Vorauszahlung nur in ebenso vielen Teilbeträgen verlan-
gen. Die Vorauszahlung ist bei der nächsten Rechnungserteilung zu verrechnen.

(3) Statt Vorauszahlungen zu verlangen, kann der Lieferant beim Kunden einen Bargeld- oder 
Chipkartenzähler oder sonstige vergleichbare Vorkassensysteme gemäß § 35 Abs. 2 Nr. 2 MsbG 
installieren.

§ 15 SICHERHEITSLEISTUNG
(1) Ist der Kunde zur Vorauszahlung nach § 14 nicht bereit oder nicht in der Lage, kann der 
Lieferant in angemessener Höhe Sicherheit verlangen.

(2) Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs verzinst.

(3) Ist der Kunde in Verzug und kommt er nach erneuter Zahlungsaufforderung nicht unver-
züglich seinen Zahlungsverpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis nach, so kann der Lieferant 
die Sicherheit verwerten. Hierauf ist in der Zahlungsaufforderung hinzuweisen. Kursverluste 
beim Verkauf von Wertpapieren gehen zu Lasten des Kunden.

(4) Die Sicherheit ist unverzüglich zurückzugeben, wenn keine Vorauszahlung mehr verlangt 
werden kann.

§ 16 RECHNUNGEN UND ABSCHLÄGE
Die für die jeweils in Rechnung gestellte Forderung maßgeblichen Berechnungsfaktoren wer-
den in der Rechnung vollständig ausgewiesen. Insbesondere wird der Lieferant in der Rech-
nung angeben, welcher prozentuale Anteil des Verbrauchs auf Lieferungen aus dem Netz der 
allgemeinen Versorgung entfällt und welcher prozentuale Verbrauch durch Stromlieferungen 
aus dem BHKW oder aus der Photovoltaikanlage erfolgten. Neben dem in Rechnung gestellten 
Verbrauch wird in der Rechnung auch der Verbrauch des vergleichbaren Vorjahreszeitraums an-
gegeben. Auf im Abrechnungszeitraum eingetretene Änderungen der Preise und Bedingungen 
wird hingewiesen.

§ 17 ZAHLUNG, VERZUG
(1) Rechnungen und Abschläge werden zu dem vom Lieferanten angegebenen Zeitpunkt, frü-
hestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung, fällig. Einwände gegen 
Rechnungen und Abschlagsberechnungen berechtigen gegenüber dem Lieferanten zum Zah-
lungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur,

1. soweit die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht oder 
2. sofern

a) der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen Grund mehr als dop-
pelt so hoch wie der vergleichbare Verbrauch im vorherigen Abrechnungszeitraum ist und
b) der Kunde eine Nachprüfung der Messeinrichtung verlangt und solange durch die Nach-
prüfung nicht die ordnungsgemäße Funktion des Messgeräts festgestellt ist.

§ 315 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bleibt von Satz 2 unberührt.

(2) Bei Zahlungsverzug des Kunden kann der Lieferant, wenn er erneut zur Zahlung auffordert 
oder den Betrag durch einen Beauftragten einziehen lässt, die dadurch entstandenen Kosten 
für strukturell vergleichbare Fälle pauschal berechnen; die pauschale Berechnung muss einfach 
nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu er-
wartenden Kosten nicht übersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage 
nachzuweisen.

(3) Gegen Ansprüche des Lieferanten kann nur mit fälligen Gegenansprüchen aufgerechnet 
werden, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

§ 18 BERECHNUNGSFEHLER
(1) Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der Verkehrsfehlergrenzen 

oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt, so ist die Überzah-
lung vom Lieferanten zurückzuzahlen oder der Fehlbetrag vom Kunden nachzuentrichten. Ist 
die Größe des Fehlers nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt eine Messeinrichtung nicht 
an, so ermittelt der Lieferant den Verbrauch für die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung 
aus dem Durchschnittsverbrauch des ihr vorhergehenden und des der Feststellung des Fehlers 
nachfolgenden Ablesezeitraums oder aufgrund des vorjährigen Verbrauchs durch Schätzung; 
die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu berücksichtigen. Bei Berechnungsfehlern 
aufgrund einer nicht ordnungsgemäßen Funktion einer Messeinrichtung ist der vom Messstel-
lenbetreiber oder von dem die Messung durchführenden Dritten ermittelte und dem Kunden 
mitgeteilte korrigierte Verbrauch der Nachberechnung zugrunde zu legen.

(2) Ansprüche nach Abs. 1 sind auf den der Feststellung des Fehlers vorhergehenden Ablese-
zeitraum beschränkt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann über einen größeren Zeit-
raum festgestellt werden; in diesem Fall ist der Anspruch auf längstens drei Jahre beschränkt.

§ 19 UNTERBRECHUNG DER VERSORGUNG
(1) Der Lieferant ist berechtigt, die Versorgung ohne vorherige Androhung durch den Netz-
betreiber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde den Vertragsbedingungen in nicht un-
erheblichem Maße schuldhaft zuwiderhandelt und die Unterbrechung erforderlich ist, um den 
Gebrauch von elektrischer Energie unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der 
Messeinrichtungen zu verhindern.

(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei der Nichterfüllung einer fälligen Zah-
lungsverpflichtung trotz Mahnung, ist der Lieferant berechtigt, die Versorgung vier Wochen 
nach Androhung unterbrechen zu lassen und den zuständigen Netzbetreiber nach § 24 Abs. 
3 NAV mit der Unterbrechung der Versorgung zu beauftragen. Dies gilt nicht, wenn die Folgen 
der Unterbrechung außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen oder der Kunde 
darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen nachkommt. Der 
Lieferant kann mit der Mahnung zugleich die Unterbrechung der Versorgung androhen, sofern 
dies nicht außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung steht. Wegen Zahlungsverzu-
ges darf der Lieferant eine Unterbrechung unter den in den Sätzen 1 bis 3 genannten Voraus-
setzungen nur durchführen lassen, wenn der Kunde nach Abzug etwaiger Anzahlungen mit 
Zahlungsverpflichtungen von mindestens 100 Euro in Verzug ist. Bei der Berechnung der Höhe 
des Betrages nach Satz 4 bleiben diejenigen nicht titulierten Forderungen außer Betracht, die 
der Kunde form- und fristgerecht sowie schlüssig begründet beanstandet hat. Ferner bleiben 
diejenigen Rückstände außer Betracht, die wegen einer Vereinbarung zwischen Lieferanten und 
Kunden noch nicht fällig sind oder die aus einer streitigen und noch nicht rechtskräftig ent-
schiedenen Preiserhöhung des Lieferanten resultieren.

(3) Der Beginn der Unterbrechung der Versorgung ist dem Kunden drei Werktage im Voraus 
anzukündigen.

(4) Der Lieferant hat die Versorgung unverzüglich wiederherstellen zu lassen, sobald die Grün-
de für ihre Unterbrechung entfallen sind und der Kunde die Kosten der Unterbrechung und Wie-
derherstellung der Belieferung ersetzt hat. Die Kosten können für strukturell vergleichbare Fälle 
pauschal berechnet werden; die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein. Die 
Pauschale darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht über-
steigen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen. Der Nachweis 
geringerer Kosten ist dem Kunden zu gestatten.

§ 20 FRISTLOSE KÜNDIGUNG
Der Lieferant ist in den Fällen des § 19 Abs. 1 berechtigt, das Vertragsverhältnis fristlos zu kün-
digen, wenn die Voraussetzungen zur Unterbrechung der Versorgung wiederholt vorliegen. Bei 
wiederholten Zuwiderhandlungen nach § 19 Abs. 2 ist der Lieferant zur fristlosen Kündigung 
berechtigt, wenn sie zwei Wochen vorher angedroht wurde; § 19 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt ent-
sprechend.

§ 21 HAFTUNG
(1) Der Lieferant haftet nicht bei von diesem nicht zu verantwortenden Störungen des Netzbe-
triebes und des Netzanschlusses im öffentlichen Netz und/oder der Kundenanlage im Hinblick 
auf hieraus resultierende Unterbrechungen und/oder Unregelmäßigkeiten in der Stromversor-
gung. Der Kunde kann in diesen Fällen Ansprüche gegenüber den für die Netzstörung bzw. die 
Störung der Kundenanlage Verantwortlichen geltend machen. Der Lieferant wird dem Kunden 
auf Verlangen unverzüglich über die Störungsursachen Auskunft geben, soweit sie dem Liefe-
ranten bekannt sind oder vom Lieferanten in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können.

(2) Der Lieferant haftet nur für Schäden aus der schuldhaften Verletzung von Leben, Körper 
oder Gesundheit. Darüber hinaus haftet der Lieferant für Schäden aus vorsätzlicher oder grob 
fahrlässiger Pflichtverletzung oder soweit zwingende gesetzliche Haftungsregelungen (z.B. 
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Produkthaftungsgesetz) bestehen. Der Lieferant haftet auch für Schäden aus der schuldhaf-
ten Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, bei leichter Fahrlässigkeit jedoch der Höhe nach 
begrenzt auf die bei Vertragsbeginn vorhersehbaren vertragstypischen Schäden. Wesentliche 
Vertragspflichten sind dabei solche Verpflichtungen, die vertragswesentliche Rechtspositionen 
des Kunden schützen, die ihm dieser Vertrag nach seinem Inhalt und Zweck gerade zu gewäh-
ren hat. Wesentlich sind ferner solche Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung dieses Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde 
regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Im Übrigen ist eine Haftung des Lieferanten ausge-
schlossen. 

(3) Die Haftungsregelung nach Abs. 2 gilt gleichermaßen für Personen, für die der Lieferant 
einzustehen hat.

§ 22 ÄNDERUNGEN DER ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN, WI-
DERSPRUCHSRECHT
(1) Der Lieferant ist zur Wiederherstellung der Ausgewogenheit des Vertragsgefüges oder zum 
Füllen von vertraglichen Lücken berechtigt, Vertragsbedingungen zu ändern, wenn 
- diese durch eine Gesetzesänderung unwirksam werden oder 
- diese durch gerichtliche Entscheidungen als unwirksam erachtet worden sind oder zu werden 
drohen oder 
- eine Veränderung der rechtlichen oder tatsächlichen Lage eintritt, die für die Parteien im Zeit-
punkt des Vertragsschlusses nicht vorhersehbar war und dieser Umstand zu einer Lücke im 
Vertrag oder einer nicht unwesentlichen Störung der Ausgewogenheit des Vertragsgefüges – 
insbesondere bezogen auf das Verhältnis von Leistung und Gegenleistung – führt. 

(2) Abs. 1 gilt nicht für die Änderung der Bruttopreise, der vereinbarten Leistungsinhalte, der 
Vertragslaufzeit und der Kündigungsregelung. 

(3) Änderungen der Vertragsbedingungen werden nicht ohne Zustimmung des Kunden wirk-
sam. Der Lieferant informiert den Kunden über die geplante Änderung der Vertragsbedingun-
gen in Textform mindestens sechs Wochen vorher unter Angabe des Zeitpunkts, ab dem die 
geänderten Vertragsbedingungen gelten sollen. Der Kunde stimmt der Änderung der Vertrags-
bedingungen zu, wenn er ihr nicht bis zum Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform wider-
spricht. 

(4) Darüber hinaus hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungs-
frist spätestens zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Vertragsänderung zu kündigen. 

(5) Auf die Rechte und Folgen gemäß den Abs. 3 und 4 wird der Lieferant den Kunden im 
Rahmen der Mitteilung besonders hinweisen. Sofern der Kunde den Vertragsänderungen nicht 
widerspricht oder nicht von seinem Sonderkündigungsrecht Gebrauch macht, legt der Lieferant 
diesem Vertrag die geänderten Vertragsbedingungen ab dem angegebenen Zeitpunkt zugrun-
de.

§ 23 SCHLUSSBESTIMMUNGEN
(1) Der Lieferant darf sich zur Erfüllung vertraglicher Pflichten Dritter bedienen. 

(2) Die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag können mit Zustimmung des anderen Teils auf 
einen Dritten übertragen werden. Die Zustimmung des Kunden ist jedoch nicht erforderlich bei 
einer Übertragung auf ein mit dem Lieferanten verbundenes Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. 
Aktiengesetz. 

(3) Der Lieferant wird einen möglichen Lieferantenwechsel zügig und unentgeltlich unter Be-
achtung der vertraglich vereinbarten Fristen durchführen. 

(4) Wartungsdienste sind von diesem Vertrag nicht umfasst. 

(5) Ist der Kunde nicht Verbraucher im Sinne von § 13 BGB, sondern Unternehmer im Sinne 
von § 14 BGB und befindet sich der Ort der Abnahme der elektrischen Energie nicht am Ge-
richtsort des Lieferanten, ist Gerichtsstand der Sitz des Lieferanten. 

(6) Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. 

(7) Sollten vorhandene oder zukünftig ergänzte Bestimmungen des Vertrags oder dieser AGB 
ganz oder teilweise rechtsunwirksam oder undurchführbar sein oder werden, wird die Gültig-
keit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt.

§ 24 HINWEIS GEMÄSS § 4 EDL-G
Der Lieferant verweist zum Thema Energieeffizienz gemäß der Informationspflicht nach § 4 
Abs. 1 des Gesetzes über Energiedienstleistungen und andere Energieeffizienzmaßnahmen 
(EDL-G) auf die Liste der Anbieter von Energiedienstleistungen, Energieaudits und Energieeffi-
zienzmaßnahmen bei der Bundesstelle für Energieeffizienz (www.bfee-online.de) sowie deren 
Berichte nach § 6 Abs. 1 EDL-G. Weitere Energieeffizienz-Informationen gemäß § 4 Abs. 2 EDL-G 
erhalten Sie auch bei der Deutschen Energieagentur (www.dena.de) und dem Bundesverband 
der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände (www.vzbv.de).

§ 25 INFORMATIONEN ÜBER DIE RECHTE VON HAUSHALTSKUNDEN
(1) Fragen oder Beschwerden im Zusammenhang mit der Energielieferung des Kunden kön-
nen an den Kundenservice des Lieferanten gerichtet werden: ZVO Energie GmbH, Wagrienring 
3-13, 23730 Sierksdorf, Telefon 04561/399-735, E-Mail direktstrom@zvo.com.

(2) Der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur stellt Informationen über das geltende 
Recht, die Rechte als Haushaltskunde und über Streitbeilegungsverfahren für die Bereiche Elek-
trizität und Gas zur Verfügung: Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, 
Post und Eisenbahnen Verbraucherservice, Postfach 8001, 53105 Bonn, Telefon 030/22480500, 
verbraucherservice-energie@bnetza.de.

(3) Zur Beilegung von Streitigkeiten können Verbraucher ein Schlichtungsverfahren bei der 
Schlichtungsstelle Energie e.V. beantragen. Voraussetzung dafür ist, dass Sie zunächst unse-
ren Kundenservice kontaktiert haben und keine zufriedenstellende Lösung gefunden wurde: 
Schlichtungsstelle Energie e. V., Friedrichstraße 133, 10117 Berlin, Telefon 030/27572400, info@
schlichtungsstelle-energie.de, www.schlichtungsstelle-energie.de.


